
Jugendamt

Kindertagespflege" - Fortbildung als Tagespflegeperson

Der Stadtrat der Stadt Des-
sau-Roßlau hat auf seiner
Sitzung am 23.06.20'10 die
Richtlinie der Stadt Dessau-
Roßlau zur Kindertagespfle-
ge beschlossen. Sie ist nach
ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Stadt Dessau-
Roßlau, mit Wirkung vom
01 .08.2010, in Kraft getre-
ten.
Die Richtlinie regelt die Kin-
dertagespflege im Sinne der

SS 3,6 des Kinderförde-
rungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (K|FöG LSA)
als Alternative zur Förderung
in Kindertageseinrlchtungen
und als qualifiziedes frühes
Förderangebot für Kinder
von 0 Jahren bis zum voll-
endeten 3. Lebensjahr. Für
Kinder vom vollendeten 3.
Lebensjahr bis zum Schul-
eintritt wird die Kinderta-
gespflege ergänzend zur
Betreuung in einer Kindefta-
geseinrichtung außerhalb
der Öff nungszeiten an gebo-
ren.
Anspruchsberechtigt sind
Kinder, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in der Stadt
Dessau-Roßlau haben. Die
Kindertagespflege wird auf

Antrag der Personensorge-
berechtigten durch das Ju-
gendamt der Stadt Dessau-
Roßlau nach Prüfung des
Einzelfalles gewähri.
Mit der Kindertagespflege
schafft die Stadt Dessau-
Roßlau neue Beschäfti-
gungs- und Verdienst-
möglichkeiten im Bereich
familiennaher Dienstleistun-
gen. Die Vermittlung des
Kindes erfolgt zu einer Ta-
gespflegeperson, die im Be-
sitz einer Pflegeerlaubnis ist.
Zwischen der Tagespflege-
person, den Personensor-
geberechtigten und der
Stadt Dessau-Roßlau wird
ein Betreuungsvertrag ge-
schlossen. Dem Jugend-
amt obliegt die Fachaufsicht
über die Tagespflege, es be-
rät d ie Tagespf legepersonen
und die Personensorgebe-
rechtigten in allen Fragen
der Kindertagespflege und
sichert die Finanzierung der
Tagespflegeperson.
Haben wir lhr Interesse ge-
weckt, als Tagespflegeper-
son eine selbständige Tä-
tigkeit im Sinne des $ 18
Abs.'1 Einkommensteuerqe.
setz, auszuüben?

Informationen zur ,,Richtlinie der Stadt zut

Vedügen Sie über einen der
folgenden Abschlüsse:
- staatlich anerkannte/ er

Erzieherin/ er
- Diplom-Sozialpädagogin/e
- nach der Verordnung zur

Anerkennung von abge-
schlossenen Ausbildun-
gen in Erzieherberufen
vom 25. November 1981
(GVB|. LSA S. 472)

- Diplom-, Magister-, Ba-
chelor- oder Master mit
der Schwerpunktausbil-
dung Frühpädagogik?

Oder sind Sie bereit:
- an einer Fortbiidung nach

dem Curriculum des Deut-
schen Jugendinstituies zur
Forlbildung von Tagespfle-
gepersonen teilzuneh-
men?

Dann wenden Sie sich bitte
verlrauensvoll an das:

Jugendamt der Stadt Des-
sau-Roßlau, Zerbster Stra-
ße 4, 06844 Dessau-Roßlau.
lhre Ansprechpartnerin:
Frau Frenzel, Telefon 0340-
2042252, Sprechzeiten
Dienstag 8:00 - 12:00 und
13:30 - 17:30 Uhr, Donners-
tag 8:00 - 12:00 und 13:30 -
16:00 Uhr


